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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Kulturfördermitteln des 
Landkreises Eichsfeld 
(Bitte entsprechende Felder ankreuzen oder vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen)  

 

Förderjahr (01.01. bis 31.12.) 20  
 

       Änderungsantrag zum Antrag vom:       
 

 
Landkreis Eichsfeld 
Büro der Landrätin 
Friedensplatz 8 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

Posteingang 

 

 

1. Antragsteller/-in 
 

Rechtsstellung 

       Einzelperson    

        Verein (bei Erstantrag Satzung als Anlage) 

        Unternehmen 

        Stadt/Gemeinde des Landkreises Eichsfeld 

Die/Der Antragsteller ist          allgemein /      
        für das Projekt zum Vorsteuerabzug 
berechtigt: 

       ja (Beträge im Kosten –und Finanzierungsplan wurden  
        ohne Umsatzsteuer veranschlagt.) 

        nein (Beträge im Kosten –und Finanzierungsplan wurden  
        mit Umsatzsteuer veranschlagt.) 

Name der/des 
Antragstellerin/Antragstellers:  

Ansprechpartner (bei Vereinen, 
Unternehmen, Städten, Gemeinden):  

 

Anschrift: 
(Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Wohnort) 

 

 

Tel.:  E-Mail:  

Bankverbindung: 

IBAN:  

BIC:  

 

2. Projektdaten 
 

Bezeichnung des Vorhabens/ Projektes:  

Veranstaltungsort:  

Beginn des Projektes:   Abschluss des Projektes:  

Größere Vorhaben, Maßnahmen und Projekte, für die ein entsprechend hoher Zuschuss erforderlich wird, sollen den Eichsfelder 
Kulturbetrieben bis spätestens August des auf die Veranstaltung vorausgehenden Jahres zur Planung der Haushaltsmittel mitgeteilt 
werden. Aus dieser Mitteilung erwächst kein Anspruch auf die tatsächliche Bereitstellung eines Zuschusses im Folgejahr. 

 

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides wird nicht 
mit der Maßnahme begonnen werden (Als Vorhabensbeginn ist der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 

Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.). 

 

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Es muss aber bereits vor Bekanntgabe des Bewilligungs-
bescheides mit der Maßnahme begonnen werden. Daher wird hiermit der vorzeitige Maßnahmebeginn ab 
dem                          beantragt. Mir ist bewusst, dass damit kein Anspruch auf die Bewilligung der 

beantragten Zuwendung verbunden ist. 
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3. Kurzbeschreibung des Projektes, ggf. beteiligte Künstler (ggf. zusätzliches Blatt verwenden) 
 

 

 
4. Kosten –und Finanzierungsplan 

Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 
 

a) Voraussichtliche Einnahmen (Beträge in Euro) 
 

Einnahmen (z.B. Eintrittsgelder, Verkaufsentgelte, sonstige Erlöse) einzeln auflisten:  

  

  

  

Eigenmittel:  

beantragte Zuwendung Landkreis Eichsfeld:  

Beantragte weitere öffentliche Zuwendungen namentlich benennen:  

  

  

  

Sonstige Zuwendungen Dritter:  

GESAMTEINNAHMEN:  

 
 
 
 



 Seite 3 von 3 

b) Voraussichtliche Ausgaben (Beträge in Euro) (aufgeschlüsselt nach Kostenarten, z. B. Honorare, Material-, 
Transport-, Betriebs- und Druckkosten, ggf. ist eine gesonderte Anlage beizufügen) 
 

ohne Umsatzsteuer  

mit Umsatzsteuer  
 

Nicht förderfähig sind Ausgaben für persönliche Ausstattung und Ausrüstung, wie z.B. Vereinskleidung, und Verpflegungskosen (Speisen 
und Getränke) sowie die Eigenleistungen der Veranstalter bzw. von Vereinsmitgliedern im Zusammenhang mit der zu fördernden 
Maßnahme. 

 

  

  

  

  

  

  

GESAMTAUSGABEN:  

 
5.          Für die Maßnahme werden Drittmittel kalkuliert. Falls diese Mittel nicht oder nicht in voller Höhe  

bewilligt werden, erklären wir hiermit, dass wir den fehlenden Betrag selbst aufbringen. Die Durchführung des 
Projektes ist somit nicht gefährdet. 

 

6. Weitere Eigenleistungen (nicht Bestandteil des Kosten- und Finanzierungsplanes) 
 

 

 

7. Anlagen 
 

Konzeption 
 

Satzung (bei erstmaliger Antragstellung eines Vereins) 
 

Sonstiges  

 
 
 
Der Antrag ist an den Landkreis Eichsfeld, Schulverwaltungsamt, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad 
Heiligenstadt zu richten. 
 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag und in den Anlagen enthaltenen Angaben wird bestätigt. Es wird 
die Verpflichtung übernommen, dem Landkreis Eichsfeld, Schulverwaltungsamt, jegliche Änderungen zu den 
gemachten Angaben unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Zuschüsse, die aufgrund unrichtiger, 
unvollständiger und ungenauer Angaben gewährt wurden oder die bei genauer Sachkenntnis nicht oder nicht in 
der gezahlten Höhe gewährt worden wären, werden ganz oder teilweise zurückgefordert. Der Antragsteller 
versichert, die finanziellen Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. 
 

Es gilt die Kulturförderrichtlinie des Landkreises Eichsfeld vom 29.03.2007. 
 
 
 
 
                         

Ort, Datum Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift (en) 
des Antragstellers 

 

 


